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1. Abkürzungen, Begriffsbestimmungen und Definitionen 

1.1. Abkürzungen 

Übersichtstabelle 

EU Europäische Union 

APS Allgemeines Präferenzsystem; VO (EU) Nr. 978/2012 

WTO World Trade Organisation 

WVB Warenverkehrsbescheinigung 

WPA Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

WPA-Länder Länder der Abkommen EU – CARIFORUM, EU – Pazifik und EU – ESA, 

EU – SADC, EU - Côte d'Ivoire, EU – Ghana und EU – Zentralafrika 

(Kamerun) 

ÜLG Überseeische Länder und Gebiete (Abschnitt 2.) 

Erklärung zum 

Ursprung 

Wird im vorliegenden Übersee-Assoziationsbeschluss als 

Ursprungserklärung bezeichnet 

Ursprungsprotokoll Anhang VI des Übersee-Assoziationsbeschlusses über die Bestimmung 

des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit 

der Verwaltungen 

UZK Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union 

UZK-IA Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. 

November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen 

der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union 
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UZK-DA Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 

2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur 

Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union 

FHA Freihandelsabkommen 

HS Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren im 

Zolltarif 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

a) „WPA-Länder“ Regionen oder Staaten, die zur Gruppe der Staaten Afrikas, des 

karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP-Staaten) gehören und 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) oder zu WPA führende Abkommen 

geschlossen haben, sobald ein derartiges WPA vorläufig angewendet wird oder in Kraft 

tritt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt; 

b) „Herstellen“ jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau; 

c) „Vormaterial“ jegliche Zutaten, Rohstoffe, Komponenten oder Teile usw., die beim 

Herstellen des Erzeugnisses verwendet werden; 

d) „Erzeugnis“ die hergestellte Ware, auch wenn sie zur späteren Verwendung in einem 

anderen Herstellungsvorgang bestimmt ist; 

e) „Waren“ sowohl Vormaterialien als auch Erzeugnisse; 

f) Als „vertretbar“ gelten Vormaterialien der gleichen Art und der gleichen Handelsqualität, 

mit den gleichen technischen und physischen Merkmalen, die nicht voneinander 

unterschieden werden können, nachdem sie im Endprodukt verarbeitet wurden; 

g) „Zollwert“ den Wert, der nach dem Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII 

des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (WTO-Übereinkommen über den 

Zollwert) festgelegt wird; 

h) „Wert der Vormaterialien“ in der Liste in Anlage I des Ursprungsprotokolls den Zollwert 

der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zum Zeitpunkt der Einfuhr 

oder, wenn dieser nicht bekannt ist und nicht festgestellt werden kann, den ersten 

feststellbaren Preis, der in dem ÜLG für die Vormaterialien gezahlt wird. Muss der Wert 
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der verwendeten Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft bestimmt werden, so gilt 

dieser Buchstabe entsprechend; 

i) „Ab-Werk-Preis“ den Preis des Erzeugnisses ab Werk, der dem Hersteller gezahlt wird, in 

dessen Unternehmen die letzte Be- oder Verarbeitung durchgeführt worden ist, sofern 

dieser Preis den Wert aller verwendeten Vormaterialien und alle anderen Kosten für seine 

Herstellung umfasst, abzüglich aller inländischen Abgaben, die erstattet werden oder 

erstattet werden können, wenn das hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird. 

Umfasst der tatsächlich entrichtete Preis nicht alle Kosten für die tatsächlich in dem ÜLG 

angefallenen Kosten für die Herstellung des Erzeugnisses, so bedeutet der Begriff „Ab- 

Werk-Preis“ die Summe aller dort tatsächlich angefallenen Kosten abzüglich aller 

inländischen Abgaben, die erstattet werden oder erstattet werden können, wenn das 

hergestellte Erzeugnis ausgeführt wird. 

Wurde die letzte Be- oder Verarbeitung als Unterauftrag an einen Hersteller vergeben, 

kann sich im Sinne dieser Begriffsbestimmung der Begriff „Hersteller“ im Unterabsatz 1 

dieses Absatzes auf das Unternehmen beziehen, das den Subunternehmer beauftragt 

hat; 

j) „Höchstanteil der Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft“ den zulässigen Höchstanteil 

von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, der nicht überschritten werden darf, 

damit eine Herstellung als für die Erlangung der Ursprungseigenschaft ausreichende Be- 

oder Verarbeitung gilt. Er kann als Vomhundertsatz des Ab-Werk-Preises des 

Erzeugnisses oder als Prozentsatz des Nettogewichts dieser verwendeten Vormaterialien 

aus einer bezeichneten Gruppe von Kapiteln, einem bezeichneten Kapitel, einer 

bezeichneten Position oder einer bezeichneten Unterposition ausgedrückt werden; 

k) „Nettogewicht“ das Eigengewicht der Ware ohne alle Behältnisse oder Verpackungen; 

l) „Kapitel“, „Positionen“ und „Unterpositionen“ die Kapitel, Positionen und Unterpositionen 

(vier- oder sechsstellige Codes) der Nomenklatur des Harmonisierten System zur 

Bezeichnung und Codierung der Waren (im Folgenden „Harmonisierte“ System“), mit den 

Änderungen gemäß der Empfehlung des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

des Zollwesens vom 26. Juni 2004; 

m) „Einreihen“ die Einreihung von Erzeugnissen oder Vormaterialien in eine bestimmte 

Position oder Unterposition des Harmonisierten Systems; 

n) „Sendung“ Erzeugnisse, die entweder gleichzeitig von einem Ausführer an einen 

Empfänger oder mit einem einzigen Frachtpapier oder – bei Fehlen eines solchen Papiers 

– mit einer einzigen Rechnung vom Ausführer an den Empfänger versandt werden; 
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o) „Ausführer“ eine Person, die die Waren in die Union oder in ein ÜLG ausführt und den 

Ursprung der Waren nachweisen kann, unabhängig davon, ob sie Hersteller ist oder die 

Ausfuhrformalitäten selbst durchführt oder nicht; 

p) „Registrierter Ausführer“ einen Ausführer, der bei den Behörden des betroffenen ÜLG 

registriert ist, um für die Ausfuhr im Rahmen dieses Beschlusses Ursprungserklärungen 

auszufertigen; 

q) „Ursprungserklärung“ eine vom Ausführer ausgefertigte Erklärung, dass die betreffenden 

Erzeugnisse den Ursprungsregeln dieses Anhangs entsprechen, damit entweder die 

Person, die die Waren zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr in der Union 

anmeldet, die präferenzielle Behandlung beantragen kann, oder damit der 

Wirtschaftsbeteiligte in einem ÜLG, der im Rahmen von Kumulierungsvorschriften 

Vormaterialien zur weiteren Be- oder Verarbeitung einführt, die Ursprungseigenschaft 

dieser Waren nachweisen kann; 

r) „APS-begünstigtes Land“ ein Land oder Gebiet im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Schema allgemeiner 

Zollpräferenzen, Artikel 2 Buchstabe d (ABl. Nr. L 303 vom 31.10.2012); 

s) „REX-System“ ist das System für die Registrierung der Ausführer, die befugt sind, den 

Ursprung von Erzeugnissen zu bescheinigen, die in Artikel 80 Absatz 1 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission genannt werden. 

1.3. Definitionen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff 

1. "Zollpräferenzmaßnahmen“ die Kumulierungszone der ÜLG, der WPA-Länder, bestimmter 

APS-Länder, anderer Länder, mit welchen die EU ein FHA unterzeichnet hat und der EU 

(einseitige Präferenzmaßnahme); 

2. "Präferenzzone" das Gebiet der EU und der ÜLG (einseitige Präferenzmaßnahme); 

3. "Präferenzzollsatz" den Zollfrei-Satz, der sich aus der unter Punkt 1. angeführten 

Maßnahme anlässlich der Einfuhr in die EU ergibt; 

4. "Ursprungsregeln" die im anzuwendenden Ursprungsprotokoll festgelegten 

Voraussetzungen für den Erwerb des Warenursprungs; 

5. "Ursprungserzeugnis" Waren, welche die Ursprungsregeln des Ursprungsprotokolls 

erfüllen; 
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6. "Präferenznachweis" ist die Ursprungserklärung des Ausführers, die bestätigt, dass es 

sich bei den betreffenden Waren um Ursprungserzeugnisse handelt; 

7. "Drittland" einen Staat oder ein Gebiet, der/das nicht der Präferenzzone angehört; 

8. „Drittlandsmaterialien“ alle Waren, die keine Ursprungszeugnisse sind; 

9. „Minimalbehandlung“ nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen. 

2. Anwendungsbereich 

Grundsätzlich unterliegen dem begünstigten Warenverkehr mit der EU Waren, die ihren 

Ursprung in einem ÜLG haben. 

Obwohl es sich bei diesem Assoziationsabkommen um eine einseitige Maßnahme handelt, 

können Präferenznachweise für Ausfuhren aus der EU nach den ÜLG auch für Fertigwaren, 

also nicht nur zu Kumulierungszwecken, ausgestellt werden, da nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass die ÜLG für Ursprungswaren der EU eine Begünstigung anlässlich der Einfuhr 

gewähren. 

Räumlich findet das Assoziationsabkommen auf folgende ÜLG Anwendung: 

 Anguilla 

 Aruba 

 Bermuda 

 Britische Jungferninseln 

 Britisches Territorium in der Antarktis 

 Britisches Territorium im Indischen Ozean 

 Falklandinseln 

 Französisch-Polynesien 

 Französische Süd- und Antarktisgebiete 

 Grönland 

 Kaimaninseln 

 Montserat 

 Neukaledonien und Nebengebiete 

 Niederländische Antillen: 

Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten 
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 Pitcairninseln 

 Saint-Barthélemy 

 St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha 

 St. Pierre und Miquelon 

 Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln 

 Turks- und Caicosinseln 

 Wallis und Futuna 

Der räumliche Anwendungsbereich des Übersee-Assoziationsbeschlusses umfasst auch deren 

Hoheitsgewässer. Die auf hoher See befindlichen Schiffe, einschließlich deren Fabrikschiffe, 

auf denen die durch Fischfang gewonnenen Erzeugnisse be- oder verarbeitet werden, gelten 

als Teil des Staats, dem sie gehören. 

Art. 3 des Ursprungsprotokolls enthält die genauen Bestimmungen hinsichtlich des Begriffes 

"ihre Schiffe" (siehe Abschnitt 5.4.). 

3. Voraussetzungen für die Anwendung der Präferenzzölle 

3.1. Allgemeine Voraussetzungen 

Auf eine Ware können die Präferenzzölle nur angewendet werden, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. die Ware muss vom Übersee-Assoziationsbeschluss erfasst sein (Abschnitt 4.); 

2. die Ware muss ein "Ursprungserzeugnis" eines ÜLG sein (Abschnitt 5.); 

3. die Ware muss aus dem Gebiet eines ÜLG direkt in die EU befördert 

(Nichtbehandlungsklausel) worden sein (Abschnitt 6.); 

4. die Erfüllung der unter Z 2. genannten Voraussetzungen muss durch die Vorlage eines 

ordnungsgemäßen Präferenznachweises belegt werden (Abschnitt 8.). 

3.2. Präferenzzölle 

Waren mit Ursprung in den ÜLG werden zollfrei zur Einfuhr in die EU zugelassen. 

Für Waren mit Ursprung in der EU wird bei der Wiedereinfuhr in die EU keine Zollpräferenz 

nach diesem Übersee-Assoziationsbeschluss gewährt. 
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4. Warenkreis 

4.1. Industriell gewerbliche Waren 

Dem Übersee-Assoziationsbeschluss unterliegen alle Waren der Kapitel 25 bis 97 des 

Zolltarifs. 

Die vorgesehenen Präferenzregelungen können unter bestimmten Voraussetzungen für alle 

oder bestimmte Ursprungserzeugnisse eines ÜLG vorübergehend ausgesetzt werden (siehe 

Anhang VII des Übersee-Assoziationsbeschlusses - „Vorübergehende Rücknahme von 

Präferenzen“). 

4.2. Waren im Bereich Landwirtschaft 

Dem Übersee-Assoziationsbeschluss unterliegen alle Waren der Kapitel 1 bis 24 des 

Zolltarifs. 

Die vorgesehenen Präferenzregelungen können unter bestimmten Voraussetzungen für alle 

oder bestimmte Ursprungserzeugnisse eines ÜLG vorübergehend ausgesetzt werden (siehe 

Anhang VII des Übersee-Assoziationsbeschlusses – „Vorübergehende Rücknahme von 

Präferenzen“). 

5. Ursprungserzeugnisse 

5.1. Grundsätzliches 

Die besonderen Vorschriften über den Ursprung von Waren sind im Anhang VI des Übersee-

Assoziationsbeschlusses enthalten. 

5.1.1. Arten des präferentiellen Ursprungs 

Man unterscheidet zwischen dem autonomen Ursprung durch vollständige Erzeugung oder 

ausreichende Be- oder Verarbeitung und dem Ursprung durch Kumulierung. Details dazu 

können der UP-3000 Abschnitt 1.2. entnommen werden. 

5.1.2. Gebiet der EU 

Das Gebiet aller Mitgliedstaaten der EU wird für die Einhaltung der Ursprungsregeln wie das 

Gebiet eines einzigen Staates angesehen. Im Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedstaaten 

werden Informationen über bereits innerhalb der EU geleistete Herstellungsvorgänge oder 

darüber, dass es sich bei der betreffenden Ware bereits um ein Ursprungserzeugnis im Sinne 

der jeweiligen Ursprungsregeln handelt, mittels sogenannter EU-interner 

Lieferantenerklärung (siehe Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 6.) weitergegeben. 
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5.1.3. Gebiet der ÜLG-Staaten 

Ursprungserzeugnisse, die aus Vormaterialien bestehen, welche in zwei oder mehr ÜLG 

vollständig gewonnen oder hergestellt oder in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

worden sind, gelten als Ursprungserzeugnisse des ÜLG, in dem die letzte Be- oder 

Verarbeitung vorgenommen wurde. 

5.1.4. Bestimmung des Ursprungslandes 

In den Präferenznachweisen über Waren, die im Rahmen des autonomen Ursprungs oder 

durch ausreichende Be- oder Verarbeitung erzeugt worden sind, ist als Ursprungsland immer 

das Land anzugeben, in dem die betreffende Ware unter Einhaltung der vorgenannten 

Herstellungsvorgänge erzeugt wurde. 

Eine Ware kann unter Anwendung der Kumulierungsmöglichkeiten nur dann 

Ursprungserzeugnis werden, wenn die im Herstellungsland durchgeführte Be- oder 

Verarbeitung über eine Minimalbehandlung (nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

hinausgeht. 

Wird im Ausfuhrland keine Be- oder Verarbeitung vorgenommen, so behalten die 

Vormaterialien oder Erzeugnisse ihre Ursprungseigenschaft bei. Handel und Verzollung (in 

den freien Verkehr bringen) haben keinen Einfluss auf das Ursprungsland. 

5.1.5. Waren unbestimmten Ursprungs 

Materialien, deren Ursprungscharakter nicht feststellbar ist und nicht nachgewiesen werden 

kann, gelten als "Waren unbestimmten Ursprungs" und sind bei der Ursprungsbeurteilung als 

Drittlandsmaterialien zu werten. 

5.2. Allgemeine Vorschriften 

Folgende Erzeugnisse gelten als Ursprungserzeugnisse einer Vertragspartei, wenn sie in eine 

andere Vertragspartei ausgeführt werden: 

a) Erzeugnisse, die in einer Vertragspartei vollständig gewonnen oder hergestellt worden 

sind; 

b) Erzeugnisse, die in der Vertragspartei unter Verwendung von Vormaterialien gewonnen 

oder hergestellt worden sind, die dort nicht vollständig gewonnen oder hergestellt 

worden sind, vorausgesetzt, dass diese Vormaterialien in der Vertragspartei in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden sind. 
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5.3. Ursprung durch Kumulierung 

5.3.1. Grundsätzliches 

5.3.1.1. Bilaterale und diagonale Kumulierung mit Ursprungswaren 

Eine Kumulierung ist nur mit Ursprungserzeugnissen möglich. Vormaterialien, die bereits 

Ursprungserzeugnisse der EU, eines WPA-Staates, eines bestimmten APS-Staates oder eines 

Staates, für welchen die erweiterte Kumulierung in Betracht kommt, sind, und als solche 

bereits mit Präferenznachweis eingeführt wurden, brauchen demnach - im Gegensatz zu 

Drittlandsmaterialien - nicht mehr ausreichend bearbeitet zu werden. 

Die bilaterale bzw. diagonale Kumulierung wird zwischen der EU, den ÜLG und den WPA-

Staaten angewandt und ist immer möglich. 

Für die Kumulierung mit bestimmten APS-Staaten siehe Ausführungen unter Abschnitt 5.3.4. 

Für die erweiterte Kumulierung siehe Ausführungen unter Abschnitt 5.3.5. 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.1.2. Volle Kumulierung 

Nach dieser Verordnung ist es auch möglich, Herstellungsvorgänge in der EU, den ÜLG und 

den WPA-Staaten, die noch nicht zu einem Ursprungserzeugnis geführt haben, zu 

Herstellungsvorgängen in den ÜLG hinzuzurechnen und beide insgesamt als einen 

ursprungsbegründenden Vorgang zu bewerten. 

Nähere Erläuterungen und praktische Beispiele zum Thema volle Kumulierung können der 

Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 1.2.4. entnommen werden. 

5.3.2. Kumulierung in den ÜLG 

(1) Vormaterialien, die Ursprungserzeugnisse der EU sind, gelten als Vormaterialien mit 

Ursprung in den ÜLG, wenn sie dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendet 

worden sind. Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder 

verarbeitet worden zu sein, sofern die vorgenommene Be- oder Verarbeitung über eine 

Minimalbehandlung hinausgeht. 

(2) Die in der EU vorgenommene Be- oder Verarbeitung gilt als in den ÜLG vorgenommen, 

sofern die hergestellten Erzeugnisse anschließend in den ÜLG be- oder verarbeitet werden. 

(3) Für die Zwecke der Kumulierung wird der Ursprung der Vormaterialien gemäß diesem 

Ursprungsprotokoll bestimmt. 
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(4) Ursprungserzeugnisse, die aus Vormaterialien bestehen, welche in zwei oder mehr ÜLG 

vollständig gewonnen oder hergestellt oder in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet 

worden sind, gelten als Ursprungserzeugnisse des ÜLG, in dem die letzte Be- oder 

Verarbeitung vorgenommen wurde. 

5.3.3. Kumulierung mit WPA-Ländern 

(1) Vormaterialien mit Ursprung in den WPA-Ländern, die bei der Herstellung eines 

Erzeugnisses in einem ÜLG verwendet wurden, werden als Vormaterialien mit Ursprung in 

diesem ULG betrachtet, sofern die vorgenommene Be- oder Verarbeitung über eine 

Minimalbehandlung hinausgeht. 

(2) Die in den WPA-Ländern vorgenommene Be- oder Verarbeitung gilt als in einem ÜLG 

vorgenommen, sofern die hergestellten Vormaterialien anschließend dort be- oder 

verarbeitet werden. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Ursprung von Vormaterialien mit Ursprung in 

einem WPA-Land gemäß den Ursprungsregeln bestimmt, die für dieses WPA-Land gelten, 

und den einschlägigen Bestimmungen über den Ursprungsnachweis und die 

Verwaltungszusammenarbeit. 

Die in diesem Artikel vorgesehene Kumulierung gilt nicht für Materialien mit Ursprung in der 

Republik Südafrika, die im Rahmen des WPA zwischen der Union und der 

Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) nicht direkt in die Union zollfrei 

eingeführt werden können. 

(4) Die vorgenannten Kumulierungsbestimmungen sind nur unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig: 

a) Das WPA-Land, das die Vormaterialien liefert und das ÜLG, das das Enderzeugnis 

herstellt, verpflichten sich, 

 die Vorschriften dieses Anhangs einzuhalten oder für ihre Einhaltung zu sorgen 

und 

 für die Zusammenarbeit der Verwaltungen zu sorgen, damit die ordnungsgemäße 

Umsetzung dieses Anhangs in Bezug auf die Union und auf die Länder untereinander 

gewährleistet ist. 

b) Das betroffene ÜLG hat der Kommission die Verpflichtungszusagen nach Buchstabe a) 

mitgeteilt. 

11 von 44



UP-8000 GZ 2020-0.006.204 idF GZ 2020-0.118.547 vom 24. Februar 2020 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 11 

(5) Haben WPA-Länder bereits vor dem 14. Jänner 2014 die Auflagen von Absatz 4 erfüllt, so 

ist keine neue Verpflichtungszusage erforderlich. 

5.3.4. Kumulierung mit bestimmten APS–Ländern (Ländern, denen im 

Rahmen des APS zollfreier und kontingentfreier Zugang zum Markt der EU 

gewährt wird) 

(1) Vormaterialien mit Ursprung in den in Absatz 2 genannten Ländern und Gebieten, die 

dort bei der Herstellung eines Erzeugnisses in einem ÜLG verwendet werden, werden als 

Vormaterialien mit Ursprung in diesem ÜLG betrachtet, sofern die vorgenommene Be- oder 

Verarbeitung über eine Minimalbehandlung hinausgeht. 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 werden solche Vormaterialien als Vormaterialien mit 

Ursprung in einem Land oder Gebiet betrachtet, 

a) das in den Genuss der Sonderregelung für die am wenigsten entwickelten Länder des 

Allgemeinen Präferenzsystems (APS) gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der 

Verordnung (EU) Nr. 978/2012 kommt 

oder 

b) dem auf Ebene der sechsstelligen Unterposition des Harmonisierten Systems im Rahmen 

der - in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 978/2012 genannten - 

allgemeinen Regelung des APS zoll- und kontingentfreier Zugang zum Markt der Union 

gewährt wird. 

(3) Der Ursprung der Vormaterialien der betreffenden Länder oder Gebiete wird nach den 

Ursprungsregeln bestimmt, die gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) Nr. 978/2012 in der 

Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission festgelegt sind. 

(4) Die Kumulierung nach diesem Absatz gilt nicht für: 

a) Vormaterialien, die aufgrund ihres Ursprungs in einem Land, für das Antidumpingzölle 

und Ausgleichszölle gelten, bei der Einfuhr in die EU Antidumpingzöllen oder 

Ausgleichszöllen unterworfen werden; 

b) Thunfischerzeugnisse der Kapitel 3 und 16, die unter die Artikel 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 978/2012 sowie unter die späteren Änderungsrechtsakte und entsprechenden 

Rechtsakte fallen; 

c) Vormaterialien, die unter die Artikel 8 und 22 bis 30 der Verordnung (EU) Nr. 978/2012 

sowie unter die späteren Änderungsrechtsakte und entsprechenden Rechtsakte fallen. 
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Die zuständigen Behörden der ÜLG übermitteln der Kommission jährlich die Liste der 

Vormaterialien, auf die die Kumulierung nach Absatz 1 Anwendung gefunden hat. 

(5) Die Kumulierung nach Absatz 1 ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

a) die an der Kumulierung beteiligten Länder oder Gebiete haben sich verpflichtet, die 

Vorschriften dieses Anhangs einzuhalten oder für ihre Einhaltung sowie für die 

erforderliche Verwaltungszusammenarbeit zu sorgen, damit die ordnungsgemäße 

Durchführung dieses Anhangs in Bezug auf die EU und die Länder und Gebiete 

untereinander gewährleistet ist; 

b) das betroffene ÜLG hat der Kommission die Verpflichtungszusage nach Buchstabe a 

mitgeteilt. 

(6) Die Europäische Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen EU (Serie C) 

den Zeitpunkt, ab dem die Kumulierung nach diesem Artikel zwischen den in diesem Artikel 

genannten Ländern oder Gebieten, die die nötigen Voraussetzungen erfüllen, angewendet 

werden kann. 

5.3.5. Erweiterte Kumulierung 

(1) Auf Antrag eines ÜLG kann die Kommission die Ursprungskumulierung zwischen dem 

ÜLG und einem Land, mit dem die EU ein FHA nach Artikel XXIV des geltenden Allgemeinen 

Zoll- und Handelsabkommens (GATT) geschlossen hat, gewähren, sofern folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) die an der Kumulierung beteiligten Länder oder Gebiete haben sich verpflichtet, die 

Vorschriften dieses Anhangs einzuhalten oder für ihre Einhaltung sowie für die 

erforderliche Verwaltungszusammenarbeit zu sorgen, damit die ordnungsgemäße 

Durchführung dieses Anhangs in Bezug auf die EU und die Länder und Gebiete 

untereinander gewährleistet ist und die ÜLG in Fragen der Verwaltungszusammenarbeit 

ebenso zu unterstützen, wie sie das die Zollbehörden der Mitgliedstaaten gemäß den 

einschlägigen Bestimmungen des betreffenden Freihandelsabkommens unterstützen 

würden; 

b) das betroffene ÜLG hat der Kommission die Verpflichtungszusage nach Buchstabe a 

mitgeteilt. 

Unter Berücksichtigung des Risikos von Handelsverlagerungen und der spezifischen 

Sensitivität der zu kumulierenden Vormaterialien kann die Kommission zusätzliche 

Bedingungen für die Gewährung der beantragten Kumulierung festlegen. 
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(2) Der in Absatz 1 Unterabsatz 1 des vorliegenden Ursprungsprotokolls genannte Antrag 

muss schriftlich bei der Kommission eingereicht werden. Der Antrag muss den Namen des 

Drittlandes bzw. der Drittländer sowie eine Liste der unter die Kumulierung fallenden 

Vormaterialien enthalten und mit dem Nachweis versehen sein, dass die in Unterabsatz 1 

Buchstaben a und b des vorliegenden Anhangs genannten Bedingungen erfüllt sind. 

(3) Der Ursprung der verwendeten Vormaterialien und der vorgeschriebene 

Ursprungsnachweis werden in Übereinstimmung mit dem jeweiligen FHA festgelegt. Der 

Ursprung der Erzeugnisse, die in die EU ausgeführt werden sollen, wird gemäß den 

Ursprungsregeln in diesem Ursprungsprotokoll festgelegt. 

(4) Damit das hergestellte Erzeugnis die Ursprungseigenschaft erwerben kann, ist es nicht 

erforderlich, dass die Vormaterialien mit Ursprung in dem Drittland, die in dem ÜLG zur 

Herstellung des in die EU auszuführenden Erzeugnisses verwendet werden, in 

ausreichendem Maße be- oder verarbeitet wurden, sofern die in dem ÜLG vorgenommene 

Be- oder Verarbeitung über eine Minimalbehandlung hinausgeht. 

(5) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der EU (Serie C) das Datum, an dem die 

erweiterte Kumulierung in Kraft tritt, das an der Kumulierung beteiligte Partnerland, mit dem 

die EU ein FHA geschlossen hat, die geltenden Bedingungen und die Liste der 

Vormaterialien, für die die Kumulierung gilt. 

(6) Die Kommission erlässt eine Maßnahme, mit der sie die Kumulierung nach Absatz 1 

gewährt, im Wege von Durchführungsrechtsakten. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 47 Absatz 2 des vorliegenden Ursprungsprotokolls 

erlassen. 

5.3.6. Drittlandsmaterialien 

Die Anwendung der Kumulierung beeinträchtigt in keiner Weise die Verwendung von 

drittländischen Vormaterialien, sofern diese ausreichend be- oder verarbeitet werden. 

5.4. Vollständig gewonnene oder hergestellte Erzeugnisse 

(vollständige Erzeugung) 

1) Eine Ware gilt als vollständig im Gebiet eines Staates der jeweiligen Präferenzzone 

erzeugt, wenn sämtliche zu ihrer Erzeugung verwendeten Vormaterialien, mag ihr Anteil an 

der Ware auch noch so geringfügig sein, zur Gänze aus diesem Staat stammen. 

Als vollständig in einem ÜLG gewonnen oder hergestellt gelten: 

a) dort aus dem Boden oder dem Meeresgrund gewonnene mineralische Erzeugnisse; 
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b) dort geerntete Früchte und pflanzliche Erzeugnisse; 

c) dort geborene oder geschlüpfte und dort aufgezogene lebende Tiere; 

d) Erzeugnisse von dort aufgezogenen lebenden Tieren; 

e) Erzeugnisse von geschlachteten Tieren, die dort geboren und aufgezogen wurden; 

f) dort erzielte Jagdbeute und Fischfänge; 

g) Erzeugnisse der Aquakultur, wenn die Fische, Krebstiere und Weichtiere dort geboren 

und aufgezogen wurden; 

h) Erzeugnisse der Seefischerei und andere von eigenen Schiffen außerhalb der 

Küstenmeere aus dem Meer gewonnene Erzeugnisse; 

i) Erzeugnisse, die an Bord eigener Fabrikschiffe ausschließlich aus den unter Buchstabe h) 

genannten Erzeugnissen hergestellt werden; 

j) dort gesammelte Altwaren, die nur zur Gewinnung von Rohstoffen verwendet werden 

können; 

k) bei einer dort ausgeübten Produktionstätigkeit anfallende Abfälle; 

l) aus dem Meeresboden oder Meeresuntergrund außerhalb der eigenen Küstenmeere 

gewonnene Erzeugnisse, sofern das ÜLG zum Zwecke der Nutzbarmachung 

Ausschließlichkeitsrechte über diesen Teil des Meeresbodens oder Meeresuntergrunds 

ausüben; 

m) dort ausschließlich aus Erzeugnissen nach den Buchstaben a) bis l) hergestellte Waren. 

2) Die Begriffe „Schiffe eines begünstigten Landes“ und „Fabrikschiffe eines begünstigten 

Landes“ in Absatz 1 Buchstaben h und i sind nur anwendbar auf Schiffe und Fabrikschiffe, 

die alle folgenden Bedingungen erfüllen: 

 die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem ÜLG ins Schiffsregister eingetragen sind; 

 die die Flagge eines Mitgliedstaates der EU oder eines ÜLG führen; 

 die eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 sie sind mindestens zu 50 Prozent Eigentum von Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaates der EU oder eines ÜLG 

oder 

 sie sind Eigentum von Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder ihre 

Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der EU oder einem ÜLG haben 

und 
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die mindestens zu 50 Prozent Eigentum eines Mitgliedstaates der EU oder eines ÜLG, 

von öffentlichen Einrichtungen oder von Staatsangehörigen dieser Staaten sind. 

3) Alle vorstehenden Bedingungen können in Mitgliedstaaten oder in verschiedenen ÜLG 

erfüllt werden. In diesem Fall gelten die Erzeugnisse als Ursprungserzeugnisse des ÜLG, in 

dem das Schiff oder Fabrikschiff nach Absatz 2 Punkt 1 im Schiffsregister eingetragen ist. 

5.5. In ausreichendem Maß be- oder verarbeitete Erzeugnisse 

(ausreichende Be- oder Verarbeitung) 

5.5.1. Grundsätzliches 

In den meisten Fällen wird der Ursprung einer Ware nicht durch vollständige Erzeugung 

erzielt und es muss daher eine ausreichende Be- oder Verarbeitung aller bei der Herstellung 

einer Ware verwendeten drittländischen Vormaterialien erfolgen, um präferentiellen 

Ursprung zu erzielen. Als ausreichende Be- oder Verarbeitung gilt die Erfüllung der 

Herstellungsvoraussetzungen, die in der Ursprungsliste vorgesehen sind. 

Die Ursprungsliste ist eine Liste der erforderlichen ausreichenden Be- oder Verarbeitungen, 

die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um den 

hergestellten Erzeugnissen die Ursprungseigenschaft zu verleihen. Bei der Auslegung der 

Ursprungsliste sind immer die Einleitenden Bemerkungen zur Ursprungsliste zu beachten. 

Die Ursprungsliste und die Einleitenden Bemerkungen befinden sich in der Anlage I zum 

Ursprungsprotokoll und sind der jeweiligen Rechtsgrundlage (siehe Abschnitt 11.) zu 

entnehmen. 

Die zu erfüllende Ursprungsregel ist in der Ursprungsliste in Spalte 3 angeführt. 

Die Anlage I des Ursprungsprotokolls enthält die grundsätzlich anzuwendende 

Ursprungsliste. 

Die ÜLG können Ausnahmeregelungen im Sinne des Artikels 16 dieses Ursprungsprotokolls 

beantragen. 

Derzeit gibt es folgende Abweichungen von der Ursprungsregel: 

Abweichung von der Ursprungsregel 

Land Ware Gültigkeit 
Veröffentlichung 

Vermerk im Feld 7 

der WVB 

Grönland Zubereitete und haltbar 
gemachte Garnelen der 

1.1.2014 – 31.12.2020 
ABl. Nr. L 207/2014 

Derogation — Commission 
Implementing Decision 
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Arten Pandalus borealis und 
Pandalus Montagui 

Berichtigt durch ABl. Nr. 
L 304/2014 

2014/461/EU 

Dérogation — Décision 
d'exécution 2014/461/UE de la 
Commission 

Curacao Rohrrohzucker 1.4.2015 – 31.3.2017 
ABl. Nr. L 27/2015 

Derogation — Commission 
Implementing Decision (EU) 
2015/164 

Dérogation — Décision 
d'exécution (UE) 2015/164 de 
la Commission 

5.5.2. Durchschnittswertermittlung 

Setzt die entsprechende Regelung die Einhaltung eines Höchstgehalts an Vormaterialien 

ohne Ursprungseigenschaft voraus, so kann der Wert der Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft ausgehend von Durchschnittswerten berechnet werden, um Kosten- 

und Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen. 

In diesem Fall werden ein Durchschnitts-Ab-Werk-Preis des Erzeugnisses und ein 

Durchschnittswert der verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft jeweils 

ausgehend von der Summe der Ab-Werk-Preise für sämtliche Verkäufe der Erzeugnisse im 

vorangegangenen Steuerjahr bzw. der Summe des Wertes aller bei der Herstellung der 

Erzeugnisse verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft im vorangegangenen 

Steuerjahr errechnet, wobei entsprechend der Festlegung durch das Ausfuhrland 

ausgegangen wird, bzw. – wenn keine Zahlen für das gesamte Rechnungsjahr vorliegen – 

von einem kürzeren Zeitraum, der jedoch mindestens drei Monate betragen sollte. 

Ausführer, die sich für die Berechnung von Durchschnittswerten entschieden haben, wenden 

diese Methode in dem Jahr, das auf das Bezugsjahr bzw. gegebenenfalls auf den kürzeren 

Bezugszeitraum folgt, durchgehend an. Sie können die Anwendung dieser Methode beenden, 

wenn in einem bestimmten Rechnungsjahr oder einem kürzeren Zeitraum von mindestens 

drei Monaten die Kosten- oder Wechselkursschwankungen, die die Anwendung der Methode 

gerechtfertigt haben, nicht mehr auftreten. 

Zum Zwecke der Einhaltung des Höchstgehalts an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft 

gelten die vorstehend genannten Durchschnittswerte als Ab-Werk-Preis bzw. als Wert der 

Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft. 

5.5.3. Ausnahme (allgemeine Toleranz) 

(1) Abweichend von Abschnitt 5.5.1. und vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze 2 und 3 

können Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die aufgrund der Auflagen gemäß der 
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Liste in Anlage I bei der Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses nicht verwendet werden 

dürfen, trotzdem verwendet werden, sofern 

a) ihr festgestelltes Nettogewicht 15 vH des Gewichts des Erzeugnisses bei Erzeugnissen 

der Kapitel 2 und 4 bis 24 des Harmonisierten Systems, ausgenommen verarbeitete 

Fischereierzeugnisse des Kapitels 16, nicht überschreitet; 

b) ihr festgestellter Gesamtwert 15 vH des Ab-Werk-Preises des Erzeugnisses bei anderen 

Erzeugnissen, ausgenommen Erzeugnisse der Kapitel 50 bis 63 des Harmonisierten 

Systems, für die die Toleranzen in den Bemerkungen 6 und 7 in Anlage I gelten, nicht 

überschreitet. 

(2) Nach Absatz 1 ist es nicht zulässig, die Höchstanteile an Vormaterialien ohne 

Ursprungseigenschaft gemäß den in der Liste der Anlage I niedergelegten Regelungen zu 

überschreiten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Erzeugnisse, die in einem begünstigten Land im 

Sinne von Abschnitt 5.4. dieser Arbeitsrichtlinie vollständig gewonnen oder hergestellt 

worden sind. Unbeschadet der Minimalbehandlung (Abschnitt 5.6.) und der maßgebenden 

Einheit (bei einer Sendung mit einer Anzahl gleicher Erzeugnisse, die in dieselbe Position des 

Harmonisierten Systems eingereiht werden, gelten die Bestimmungen dieses Abschnitts für 

jedes Erzeugnis einzeln betrachtet) gelten die oben angeführten Toleranzen jedoch für die 

Summe aller bei der Herstellung eines Erzeugnisses verwendeten Vormaterialien, die gemäß 

der in der Liste in Anlage I genannten Regelung für dieses Erzeugnis vollständig gewonnen 

oder hergestellt sein müssen. 

5.6. Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitung 

(Minimalbehandlung) 

Nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen (auch als "Minimalbehandlungen" bezeichnet) 

von Drittlandsmaterialien können zwar allenfalls zur Erfüllung eines Herstellungsvorganges in 

der jeweiligen Ursprungsliste führen (zB Wechsel der vierstelligen Tarif-Position, Einhaltung 

eines bestimmten Wertkriteriums), sind jedoch niemals ausreichend im Sinne der 

Ursprungsregeln. 

5.6.1. Doppelfunktion 

Der Aspekt der Minimalbehandlung ist einerseits als Zusatzvoraussetzung zur Einhaltung der 

Herstellungsvoraussetzungen bei Verwendung drittländischer Vormaterialien zu beachten 

und dient andererseits der Bestimmung des Ursprungslandes, wenn nur Vormaterialien mit 

Ursprung verwendet werden. 
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5.6.2. Definition 

Als nicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen gelten nur die nachfolgend aufgezählten 

Vorgänge, und zwar wenn ausschließlich diese ("erschöpfende Aufzählung") durchgeführt 

werden: 

a) Behandlungen, die dazu bestimmt sind, die Erzeugnisse während des Transports oder 

der Lagerung in gutem Zustand zu erhalten; 

b) Teilen oder Zusammenstellen von Packstücken; 

c) Waschen, Reinigen, Entfernen von Staub, Oxid, Öl, Farbe und anderen Beschichtungen; 

d) Bügeln von Textilien und Textilwaren; 

e) einfaches Anstreichen oder Polieren; 

f) Schälen, teilweises oder vollständiges Mahlen von Reis, Polieren oder Glasieren von 

Getreide und Reis; 

g) Färben oder Aromatisieren von Zucker oder Formen von Würfelzucker; teilweises oder 

vollständiges Mahlen von Kristallzucker; 

h) Enthülsen, Entsteinen oder Schälen von Früchten, Nüssen und Gemüsen; 

i) Schärfen, einfaches Schleifen oder einfaches Zerteilen; 

j) Sieben, Aussondern, Einordnen, Sortieren (einschließlich des Zusammenstellens von 

Sortimenten); 

k) einfaches Abfüllen in Flaschen, Dosen, Fläschchen, Säcke, Etuis, Schachteln, Befestigen 

auf Karten oder Brettchen sowie alle anderen einfachen Verpackungsvorgänge; 

l) Anbringen oder Aufdrucken von Marken, Etiketten, Logos oder anderen gleichartigen 

Unterscheidungszeichen auf den Waren selbst oder auf ihren Umschließungen; 

m) einfaches Mischen von Erzeugnissen, auch verschiedener Arten, Mischen von Zucker mit 

anderen Vormaterialien; 

n) einfaches Hinzufügen von Wasser oder Verdünnen, Trocknen oder Denaturierung von 

Erzeugnissen; 

o) einfaches Zusammenfügen von Teilen eines Erzeugnisses zu einem vollständigen 

Erzeugnis oder Zerlegen von Erzeugnissen in Einzelteile; 

p) Zusammentreffen von zwei oder mehr der unter den Buchstaben a) bis o) genannten Be- 

oder Verarbeitungen; 
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q) Schlachten von Tieren. 

Im Sinne des oben Angeführten gelten Be- oder Verarbeitungen als einfach, wenn dafür 

weder besondere Fertigkeiten noch speziell hergestellte oder dafür installierte Maschinen, 

Geräte oder Werkzeuge erforderlich sind. 

Bei der Beurteilung ob eine Minimalbehandlung vorliegt, sind alle in der ausführenden 

Vertragspartei an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu 

ziehen. Erfolgen die vorstehend genannten Vorgänge im Zusammenhang mit anderen 

Arbeiten an der Ware, ist der so getätigte Herstellungsvorgang in seiner Gesamtheit zu 

beurteilen. Als Beurteilungshilfe kann herangezogen werden, dass mehr als eine 

Minimalbehandlung vorliegt, wenn Vormaterialien mitverwendet werden, die bereits 

Ursprungserzeugnisse des Herstellungslandes und für die übliche Funktion der Fertigware 

selbst relevant sind. 

5.7. Maßgebende Einheit und Umschließungen 

5.7.1. Maßgebende Einheit 

Die maßgebende Einheit, die jeweils die vorgesehene Ursprungsregel erfüllen muss, ist jene 

Einheit, die auch als Grundlage für die Tarifierung herangezogen wird. Betreffend 

Warenzusammenstellungen siehe Abschnitt 5.9. 

Beispiel: 

Ein Metallluster mit beigepackten Gläsern ist ein einheitlicher Beleuchtungskörper, eine 
Maschine mit getrennt verpackter elektronischer Steuerung ist eine einheitliche 
Maschine und ebenso bildet ein Segelboot mit beigelegtem Segel eine tarifarische 
Einheit. In diesen Fällen müssen alle Komponenten bei der Beurteilung des Ursprungs 
der gesamten Ware mitberücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass für die maßgebende 
Einheit entweder Ursprung in ihrer Gesamtheit vorliegt oder nicht. 

5.7.2. Umschließungen 

Umschließungen, die gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5 für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, und die in 

ihnen verpackten Waren werden als eine Einheit angesehen. Der Ursprung von Waren in 

Umschließungen ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen: 

1. Umschließungen, die beim Klein- oder Einzelverkauf in der Regel mit in die Hand des 

letzten Käufers (Verbrauchers) übergehen, sind als Bestandteil der in ihnen verpackten 

Ware anzusehen und müssen wie jedes andere verwendete Vormaterial bei der 

Beurteilung des Ursprungs der Ware mitberücksichtigt werden; 
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2. andere Umschließungen - das sind insbesondere solche, die zum Schutz der Ware 

während des Transportes oder der Lagerung dienen - teilen hinsichtlich des Ursprunges 

grundsätzlich das Schicksal der in ihnen enthaltenen Waren; sie sind - unbeschadet ihres 

tatsächlichen Ursprungs - so zu behandeln, als ob sie das Ursprungskriterium erfüllen, 

das auf die in ihnen enthaltenen Waren zutrifft; 

3. Soweit Umschließungen gemäß der Allgemeinen Vorschrift 5b für die Auslegung der 

Kombinierten Nomenklatur nicht wie die darin befindlichen Waren einzureihen sind, 

müssen Ware und Umschließung getrennt behandelt werden und das jeweils 

vorgesehene Ursprungskriterium erfüllen. 

5.8. Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge 

Zubehör, Ersatzteile und Werkzeuge, die mit Geräten, Maschinen oder Fahrzeugen geliefert 

werden, werden mit diesen zusammen als Einheit angesehen, wenn sie als Bestandteil der 

Normalausrüstung in deren Preis enthalten sind oder nicht gesondert in Rechnung gestellt 

werden. 

5.9. Warenzusammenstellungen 

Die Ursprungsregel für Warenzusammenstellungen gilt nur für die 

Warenzusammenstellungen im Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 zum HS. 

Gemäß dieser Regel müssen alle Bestandteile einer Warenzusammenstellung, mit Ausnahme 

derjenigen, deren Wert 15 vH des Gesamtwerts dieser Warenzusammenstellung nicht 

übersteigt, den Ursprungsregeln für die Position entsprechen, der sie zugewiesen worden 

wären, wenn sie einzeln, also nicht als Bestandteile einer Warenzusammenstellung gestellt 

worden wären, ungeachtet der Position, der die Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit 

gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift zugewiesen wird. 

Diese Regel gilt auch dann, wenn die Toleranzschwelle von 15 vH für denjenigen Bestandteil 

in Anspruch genommen wird, der gemäß der genannten Allgemeinen Vorschrift für die 

Einreihung der Warenzusammenstellung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. 

5.10. Neutrale Elemente 

Bei der Feststellung, ob ein Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis ist, braucht der Ursprung 

folgender gegebenenfalls bei seiner Herstellung verwendeter Erzeugnisse nicht berücksichtigt 

zu werden: 

a) Energie und Brennstoffe; 

b) Anlagen und Ausrüstung; 
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c) Maschinen und Werkzeuge; 

d) Waren, die weder in die endgültige Zusammensetzung des Erzeugnisses eingehen noch 

darin eingehen sollen. 

5.11. Buchmäßige Trennung 

Die buchmäßige Trennung ist in diesem Ursprungsprotokoll nur für den EU-Ausführer zu 

Kumulierungszwecken vorgesehen. Details können der Arbeitsrichtlinie UP-3000 Abschnitt 

1.2.7. entnommen werden. 

5.12. Antrag auf Ausnahmeregelungen 

(1) Einem ÜLG kann auf Initiative der Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder 

des ÜLG eine befristete Ausnahmeregelung von den Ursprungsregeln gewährt werden, 

sofern 

a) es ihm aufgrund interner oder externer Faktoren vorübergehend nicht möglich ist, die 

festgelegten Regeln über die vollständige Erzeugung, bzw. ausreichende Be- oder 

Verarbeitung für den Erwerb der Ursprungseigenschaft einzuhalten, während es das 

vorher konnte; 

b) es eine Vorbereitungszeit benötigt, um die dafür festgelegten Regeln für den Erwerb der 

Ursprungseigenschaft einzuhalten; 

c) die Entwicklung bestehender oder die Entstehung neuer Wirtschaftszweige es 

rechtfertigt. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 des vorliegenden Abschnitts wird schriftlich unter Verwendung 

des Formblatts in Anlage II des Ursprungsprotokolls bei der Kommission eingereicht. Darin 

sind die Gründe für den Antrag anzuführen, und es sind entsprechende Belege beizufügen. 

(3) Bei der Prüfung des Antrags werden insbesondere berücksichtigt: 

a) Entwicklungsstand oder geografische Lage des betreffenden ÜLG, mit besonderem 

Augenmerk auf die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, die der zu fassende 

Beschluss insbesondere auf die Beschäftigung hat; 

b) Fälle, in denen die Anwendung der geltenden Ursprungsregeln die Fähigkeit eines in dem 

ÜLG bestehenden Wirtschaftszweiges, seine Ausfuhren in die Union fortzusetzen, 

erheblich beeinträchtigen würde, und insbesondere Fälle, in denen das die Einstellung 

seiner Tätigkeit zur Folge haben könnte; 
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c) besondere Fälle, in denen eindeutig nachgewiesen werden kann, dass beträchtliche 

Investitionen in einen Wirtschaftszweig wegen der Ursprungsregeln unterbleiben 

könnten, in denen aber eine Ausnahmeregelung, die die Durchführung des 

Investitionsprogramms begünstigt, die schrittweise Erfüllung dieser Regeln ermöglichen 

würde. 

(4) Die Kommission gibt solchen Anträgen statt, wenn sie nach Maßgabe dieses Artikels 

hinreichend begründet sind und nicht zu einer schweren Schädigung eines bestehenden 

Wirtschaftszweiges der Union führen können. 

(5) Die Kommission unternimmt die erforderlichen Schritte, damit so bald wie möglich ein 

Beschluss gefasst wird und bemüht sich, innerhalb von 75 Arbeitstagen nach Eingang des 

Antrags ihren Standpunkt festzulegen. 

(6) Die befristete Ausnahmeregelung ist entweder auf die Dauer der Auswirkungen der 

internen oder externen Faktoren begrenzt, aufgrund deren die Ausnahme gewährt wird, oder 

auf den Zeitraum, den das ÜLG benötigt, um die Einhaltung der Regeln oder die mit der 

Ausnahmeregelung verknüpften Ziele zu erreichen; dabei ist der besonderen Lage des 

betreffenden ÜLG und seinen Schwierigkeiten Rechnung zu tragen. 

(7) Eine Ausnahmeregelung kann nur genehmigt werden, wenn alle Anforderungen an die 

Angaben erfüllt sind, die der Kommission über die Anwendung der Ausnahmeregelung und 

die Verwaltung der Mengen, für die die Ausnahme genehmigt wurde, vorzulegen sind. 

(8) Die Kommission erlässt eine Maßnahme, mit der sie eine befristete Ausnahmeregelung 

nach Absatz 1 des vorliegenden Abschnitts im Wege von Durchführungsrechtsakten gewährt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 47 Absatz 2 

des Ursprungsprotokolls erlassen. 

6. Territoriale Auflagen 

6.1. Territorialitätsprinzip (Grundsatz) und territoriale Toleranz 

(1) Grundsätzlich müssen sämtliche Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft 

ohne Unterbrechung in der ausführenden Vertragspartei erfüllt werden. 

(2) Ursprungswaren, die aus einer Vertragspartei in ein Drittland ausgeführt und 

anschließend wieder eingeführt werden, gelten grundsätzlich als Erzeugnisse ohne 

Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden kann glaubhaft dargelegt werden, dass 

a) die wieder eingeführten Waren dieselben wie die ausgeführten Waren sind und 
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b) diese Waren während ihres Verbleibs in dem betreffenden Land oder während des 

Transports keine Behandlung erfahren haben, die über das zur Erhaltung eines guten 

Zustands erforderliche Maß hinausgeht. 

Eine Lockerung vom Territorialitätsprinzip, wie in vielen anderen Abkommen, ist in dieser 

Verordnung nicht vorgesehen. 

6.2. Nichtbehandlungsklausel 

Die zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr in der EU angemeldeten Erzeugnisse 

müssen dieselben sein wie die, die aus dem ÜLG, als dessen Ursprungserzeugnisse sie 

gelten, ausgeführt wurden. Vor der Anmeldung zur Überlassung zum freien Verkehr dürfen 

sie nicht verändert, in irgend einer Weise umgewandelt oder Be- oder Verarbeitungen 

unterzogen worden sein, die über das zur Erhaltung ihres guten Zustands erforderliche Maß 

hinausgehen. Erzeugnisse oder Sendungen können gelagert und Sendungen können 

aufgeteilt werden, wenn dies unter der Verantwortung des Ausführers oder eines 

anschließenden Besitzers der Waren geschieht und die Erzeugnisse in dem 

Durchfuhrland/den Durchfuhrländern unter Zollaufsicht verbleiben. 

Die Bedingung des vorstehenden Absatzes gilt als erfüllt, sofern die Zollbehörden nicht 

Grund zur Annahme des Gegenteils haben. In diesem Fall können die Zollbehörden den 

Anmelder auffordern, die Erfüllung nachzuweisen, was in jeder Art geschehen kann, 

einschließlich durch Vorlage vertraglich festgelegter Frachtpapiere wie Konnossements oder 

faktischer oder konkreter Nachweise ausgehend von der Kennung oder Anzahl von 

Packstücken oder durch jeden Hinweis auf die Waren selbst. 

Diese Bestimmungen gelten bei Anwendung einer nach diesem Ursprungsprotokoll 

zulässigen Kumulierung entsprechend. 

6.3. Ausstellungen 

Werden Ursprungserzeugnisse aus einem ÜLG zu einer Ausstellung in ein Land versandt, bei 

dem es sich nicht um ein ÜLG, ein WPA-Land oder einen Mitgliedstaat der Gemeinschaft 

handelt, und nach der Ausstellung zur Einfuhr in die EU verkauft, so gelten für sie bei der 

Einfuhr die Begünstigungen nach dem Beschluss, sofern den Zollbehörden glaubhaft 

dargelegt wird, dass 

a) ein Ausführer diese Erzeugnisse aus einem ÜLG in das Ausstellungsland versandt und 

dort ausgestellt hat; 

b) dieser Ausführer die Erzeugnisse einem Empfänger in der EU verkauft oder überlassen 

hat; 
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c) die Erzeugnisse während oder unmittelbar nach der Ausstellung in dem Zustand, in dem 

sie zur Ausstellung versandt wurden, versandt worden sind; 

d) die Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt, zu dem sie zur Ausstellung versandt wurden, nicht zu 

anderen Zwecken als zur Vorführung auf der Ausstellung verwendet worden sind. 

Nach Maßgabe dieses Ursprungsprotokolls ist ein Ursprungsnachweis auszustellen oder 

auszufertigen und den Zollbehörden des Einfuhrlandes unter den nach den in diesem Land 

geltenden Verfahren vorzulegen. Darin sind Bezeichnung und Anschrift der Ausstellung 

anzugeben. Falls erforderlich, kann ein zusätzlicher Nachweis über die Umstände verlangt 

werden, unter denen die Erzeugnisse ausgestellt worden sind. 

Die vorgenannten Bestimmungen gelten für Handels-, Industrie-, Landwirtschafts- und 

Handwerksmessen oder -ausstellungen und ähnliche öffentliche Veranstaltungen, bei denen 

die Erzeugnisse unter zollamtlicher Überwachung bleiben; ausgenommen sind 

Veranstaltungen zu privaten Zwecken für den Verkauf ausländischer Erzeugnisse in Läden 

oder Geschäftslokalen. 

7. Verbot der Zollrückvergütung und der Zollbefreiung 

Ein Verbot der Zollrückvergütung ist in dieser Verordnung nicht vorgesehen. 

8. Nachweis der Ursprungseigenschaft 

8.1. Ausfuhrverfahren in den ÜLG 

8.1.1. Allgemeine Anforderungen 

Die nach diesem Übersee-Assoziationsbeschluss gewährten Begünstigungen gelten für: 

a) Waren, die die Anforderungen dieses Ursprungsprotokolls erfüllen und von einem 

registrierten Ausführer ausgeführt werden; 

b) Sendungen von einem oder mehreren Packstücken, die von einem Ausführer ausgeführte 

Ursprungserzeugnisse enthalten, deren Gesamtwert 10.000 Euro nicht überschreitet. 

8.1.2. Antrag auf Registrierung 

(1) Die Registrierung wird von dem Ausführer auf einem Formblatt nach Anhang V bei den in 

Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a dieses Anhangs genannten zuständigen Behörden des ÜLG 

beantragt. 

(2) Der Antrag wird von den zuständigen Behörden des ÜLG nur angenommen, wenn er 

vollständig ausgefüllt ist. 
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(3) Die Registrierung ist ab dem Zeitpunkt gültig, zu dem die zuständigen Behörden der ÜLG 

einen vollständig ausgefüllten Registrierungsantrag gemäß den Absätzen 1 und 2 erhalten. 

(4) Ein in einem ÜLG niedergelassener Ausführer, der bereits im REX-System für die Zwecke 

des APS Norwegens oder der Schweiz registriert ist, muss keinen Antrag auf Eintragung im 

Sinne dieses Beschlusses bei den zuständigen Behörden des ÜLG stellen. 

8.1.3. Antrag auf Registrierung 

(1) Die zuständigen Behörden des ÜLG teilen dem Ausführer nach Erhalt des vollständig 

ausgefüllten Antragsformulars gemäß Anlage III unverzüglich eine Nummer als registrierter 

Ausführer zu und erfassen diese Nummer als registrierter Ausführer, die Registrierungsdaten 

und das Datum, ab dem die Registrierung gemäß Artikel 22 Absatz 3 dieses Anhangs gilt, im 

REX-System. 

Die zuständigen Behörden des ÜLG teilen dem Ausführer die ihm zugewiesene Nummer als 

registrierter Ausführer und das Datum mit, ab dem die Registrierung gültig ist. 

Die zuständigen Behörden des ÜLG aktualisieren die von ihnen registrierten Daten. Sie 

ändern diese Daten unverzüglich nach Erhalt einer Mitteilung des registrierten Ausführers 

gemäß Artikel 24 Absatz 1 dieses Anhangs. 

(2) Die Genehmigung enthält folgende Informationen: 

a) Name des registrierten Ausführers wie in Feld 1 des Antragsformulars in Anlage III 

angegeben; 

b) Anschrift des Ortes, an dem der registrierte Ausführer ansässig ist, wie in Feld 1 des 

Formblatts in Anlage III angegeben, einschließlich der Kennung des Landes oder Gebiets 

(ISO-Alpha-2-Ländercode); 

c) Kontaktangaben aus den Feldern 1 und 2 des Antragsformulars in Anlage III; 

d) Beschreibung der Waren, die für eine Präferenzbehandlung in Betracht kommen, 

einschließlich einer Liste der Positionen oder Kapitel gemäß Feld 4 des Antragsformulars 

in Anlage III; 

e) Handelsregisternummer (TIN) des registrierten Ausführers, wie in Feld 1 des Formblatts 

in Anlage III angegeben; 

f) ob der registrierte Ausführer ein Händler oder ein Hersteller ist, wie in Feld 3 des 

Formblatts in Anlage III angegeben; 

g) Datum der Registrierung des registrierten Ausführers; 

h) Datum, ab dem die Registrierung gilt; 
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i) Datum des Entzugs der Registrierung, falls zutreffend. 

8.1.4. Aufhebung der Registrierung 

Registrierte Ausführer, die die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der nach diesem 

Beschluss gewährten Begünstigungen bei der Ausfuhr von Waren nicht länger erfüllen oder 

nicht mehr beabsichtigen, solche Waren auszuführen, benachrichtigen die zuständigen 

Behörden der ÜLG, die sie unverzüglich aus dem Verzeichnis der registrierten Ausführer in 

dem ÜLG streichen. 

Fertigen registrierte Ausführer vorsätzlich oder fahrlässig Erklärungen zum Ursprung oder 

andere Belege mit sachlich falschen Angaben an oder lassen sie anfertigen, um 

vorschriftswidrig oder in betrügerischer Absicht eine Präferenzbehandlung zu erlangen, so 

streichen die zuständigen Behörden des ÜLG unbeschadet der in dem ÜLG geltenden Strafen 

und Sanktionen den Ausführer aus dem in dem jeweiligen ÜLG geführten Verzeichnis der 

registrierten Ausführer. 

Unbeschadet der möglichen Auswirkung von Unregelmäßigkeiten, die bei laufenden 

Kontrollen festgestellt werden, gilt die Streichung aus dem entsprechenden Verzeichnis für 

die Zukunft, dh. für nach dem Datum der Streichung ausgestellte Ursprungserklärungen. 

Ausführer, die von den zuständigen Behörden nach Absatz 2 aus dem Verzeichnis der 

registrierten Ausführer gestrichen wurden, können nur wiederaufgenommen werden, wenn 

sie den zuständigen Behörden des ÜLG nachgewiesen haben, dass sie die Umstände, die zu 

der Streichung geführt haben, behoben haben. 

Wurde ein Ausführer von den zuständigen Behörden des ÜLG nach Maßgabe der APS-

Rechtsvorschriften Norwegens oder der Schweiz aus dem Verzeichnis der registrierten 

Ausführer gestrichen, so gilt die Streichung auch für die Zwecke dieses Beschlusses. 

8.1.5. Belege 

Ausführer müssen die folgenden Verpflichtungen erfüllen, unabhängig davon, ob sie 

registriert sind oder nicht: 

a) Sie führen eine geeignete kaufmännische Buchführung über die Herstellung und die 

Lieferung von Waren, für die die Präferenzbehandlung gewährt werden kann; 

b) sie bewahren sämtliche Belege über die bei der Herstellung verwendeten Vormaterialien 

auf und halten sie zur Verfügung; 

c) sie bewahren Zollbescheinigungen über die bei der Herstellung verwendeten 

Vormaterialien auf; 
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d) sie bewahren folgende Aufzeichnungen für mindestens drei Jahre ab dem Ende des 

Jahres, in dem die Ursprungserklärung ausgefertigt wurde, oder länger, falls nach 

nationalem Recht erforderlich, auf: 

 die von ihnen ausgestellten Ursprungserklärungen; 

 Aufzeichnungen über ihre Vormaterialien mit und ohne Ursprungseigenschaft sowie 

die Produktions- und Lagerbuchführung. 

Die vorstehend angeführten Aufzeichnungen können elektronisch erfasst werden, damit 

müssen aber die bei der Herstellung der ausgeführten Erzeugnisse verwendeten 

Vormaterialien nachverfolgt und ihre Ursprungseigenschaft bestätigt werden können. 

Diese Verpflichtungen gelten auch für Lieferanten, die den Ausführern die 

Lieferantenerklärungen über die Ursprungseigenschaft der von ihnen gelieferten Waren 

vorlegen. 

8.1.6. Ursprungserklärung und Informationen für Kumulierungszwecke 

Eine Ursprungserklärung wird vom Ausführer bei der Ausfuhr der betreffenden Erzeugnisse 

ausgefertigt, sofern die Waren als Ursprungserzeugnisse des betreffenden ÜLG angesehen 

werden können. 

Abweichend davon kann eine Ursprungserklärung ausnahmsweise nach der Ausfuhr 

ausgefertigt werden (nachträgliche Erklärung), sofern sie in dem Mitgliedstaat, in dem die 

Anmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr erfolgt, nicht später als zwei 

Jahre nach der Ausfuhr vorgelegt wird. Im Falle einer Aufteilung einer Sendung (Abschnitt 

6.2.) kann die Ursprungserklärung auch nachträglich ausgefertigt werden. 

Der Ausführer legt seinem Kunden in der EU die Ursprungserklärung mit den in Anlage IV 

aufgeführten Angaben vor. Eine Ursprungserklärung ist in englischer oder französischer 

Sprache abzufassen. 

Französische Fassung 

L’exportateur (Numéro d’exportateur enregistré — excepté lorsque la valeur des produits 

originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EU-10 000 (1)) des produits couverts par le 

présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine 

préférentielle … (2) au sens des règles d’origine de la Décision d’association des pays et 

territoires d’outre-mer et que le critère d’origine satisfait est … (3) 

Englische Fassung 
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The exporter (Number of Registered Exporter — unless the value of the consigned 

originating products does not exceed EU-10 000 (1)) of the products covered by this 

document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … 

preferential origin (2) according to rules of origin of the Decision on the association of the 

overseas countries and territories and that the origin criterion met is … (3) 

Bemerkungen: 

(1) Ersetzt die Ursprungserklärung eine andere Erklärung, muss der anschließende Besitzer 

der Waren, der eine solche Erklärung ausstellt, seinen Namen und seine vollständige 

Anschrift mit dem Hinweis „acting on the basis of the statement on origin made out by 

[name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number 

[Number of Registered Exporter in the OCT]“ angeben. 

(2) Angabe des Ursprungslands der Erzeugnisse. Betrifft die Ursprungserklärung ganz oder 

teilweise Erzeugnisse mit Ursprung in Ceuta und Melilla, so hat der Ausführer dies auf dem 

Papier, auf dem die Erklärung ausgefertigt wird, deutlich sichtbar durch die Kurzbezeichnung 

„CM“ anzugeben. 

(3) Bei vollständig gewonnenen oder hergestellten Erzeugnissen ist der Buchstabe „P“ 

anzugeben. in ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse sind durch den 

Buchstaben „W“ zu kennzeichnen, gefolgt von der vierstelligen Position des Harmonisierten 

Systems zur Bezeichnung und Codierung der Waren (Harmonisiertes System) des 

ausgeführten Erzeugnisses (zB „W“ 9618); die obengenannte Angabe ist gegebenenfalls 

durch eine der folgenden Angaben zu ersetzen: „EU cumulation“, „OCT cumulation“, 

„cumulation with EPA country“, „cumulation with GSP country“ „extended cumulation with 

country x“ oder „Cumul UE“, „Cumul PTOM“, „cumul avec le pays APE“, „cumul avec le pays 

SPG“, „cumul étendu avec le pays x“. 

Die Erklärung kann auf jedem Handelspapier ausgefertigt werden, mit dem der betroffene 

Ausführer und die jeweiligen Waren identifiziert werden können. 

Bei einer Kumulierung mit einem anderen ÜLG oder der EU wird 

a) der Nachweis der Ursprungseigenschaft der aus einem anderen ÜLG oder der Union 

stammenden Vormaterialien durch eine gemäß diesem Anhang erstellte 

Ursprungserklärung erbracht, die der Lieferant in dem ÜLG oder der Union, von dem die 

Vormaterialien stammen, dem Ausführer vorlegt; 

b) wird der Nachweis der Be- oder Verarbeitung in einem anderen ÜLG oder in der Union 

durch eine Lieferantenerklärung (volle Kumulierung – Lieferantenerklärung für Waren 

ohne Präferenzursprung) erbracht, die gemäß den Bestimmungen dieses 
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Ursprungsprotokolls ausgefertigt und dem Ausführer vom Lieferanten in dem ÜLG oder in 

der Union, aus dem das Material stammt, vorgelegt wird. 

In diesen Fällen enthält die vom Ausführer ausgefertigte Ursprungserklärung jeweils die 

Angaben „EU cumulation“, „OCT cumulation“ oder „Cumul UE“, „cumul PTOM“. 

Bei Anwendung der Kumulierung mit WPA-Ländern bzw. der erweiterten Kumulierung wird 

der Nachweis der Ursprungseigenschaft nach den Bestimmungen des jeweiligen FHAs 

zwischen der EU und dem Land anhand des in diesem FHA vorgesehenen 

Ursprungsnachweises erbracht. In diesem Fall enthält die von dem Ausführer ausgefertigte 

Ursprungserklärung die Angabe „cumulation with EPA country“ oder „extended cumulation 

with country x“ bzw. „cumul avec le pays APE“ oder „cumul étendu avec le pays x“. 

Bei Kumulierung mit zulässigen APS-Ländern (Abschnitt 5.3.4.) wird der Nachweis der 

Ursprungseigenschaft nach den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2015/2447 (UZK-

IA) durch die von dieser Verordnung vorgesehenen Ursprungsnachweise erbracht. In diesem 

Fall enthält die von dem Ausführer ausgefertigte Ursprungserklärung die Angabe „cumulation 

with GSP country“ bzw. „cumul avec le pays SPG“. 

8.1.7. Lieferantenerklärung 

(1) Für die Zwecke der vollen Kumulierung fertigt der Lieferant für jede Sendung von 

Materialien eine Lieferantenerklärung auf der Handelsrechnung für diese Sendung oder in 

einem Anhang zu dieser Rechnung oder auf einem Lieferschein oder einem anderen 

Handelspapier für diese Sendung aus, in dem die betreffenden Materialien so genau 

beschrieben sind, dass sie identifiziert werden können. Ein Muster der Lieferantenerklärung 

ist in der Anlage V des Ursprungsprotokolls festgelegt. 

(2) Ein Lieferant, der einen bestimmten Kunden regelmäßig mit Waren beliefert, deren 

Status hinsichtlich der Präferenzursprungsregeln voraussichtlich über einen längeren 

Zeitraum konstant bleibt, kann eine einzige Erklärung (im Folgenden „Langzeit-

Lieferantenerklärung“) abgeben, die für alle weiteren Sendungen der betreffenden Waren 

gilt, vorausgesetzt, die Tatsachen und Umstände für die Gewährung bestehen unverändert 

fort. 

Die Langzeit-Lieferantenerklärung kann für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr ab dem 

Tag der Ausstellung der Erklärung ausgestellt werden. Eine Langzeit-Lieferantenerklärung 

kann auch rückwirkend ausgestellt werden. In diesem Fall darf die Geltungsdauer höchstens 

ein Jahr ab dem Wirksamwerden betragen. Die Gültigkeitsdauer ist in der 

Langzeitlieferantenerklärung anzugeben. 
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Sollten sich die Umstände ändern oder wurden ungenaue oder falsche Angaben gemacht, so 

können die Zollbehörden eine Langzeit-Lieferantenerklärung widerrufen. 

Der Lieferant unterrichtet den Käufer unverzüglich, wenn die Langzeit-Lieferantenerklärung 

für die gelieferten Waren nicht mehr gilt. 

(3) Die Lieferantenerklärung darf auf einem vorgedruckten Formblatt ausgefertigt werden. 

(4) Die Lieferantenerklärung ist eigenhändig zu unterzeichnen. Werden die Rechnung und 

die Lieferantenerklärung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erstellt, so braucht 

die Lieferantenerklärung nicht eigenhändig unterzeichnet zu werden, sofern den 

Zollbehörden in dem Land oder Gebiet, in dem die Erklärung erstellt wird, die Identität des 

zuständigen Mitarbeiters des Lieferunternehmens glaubhaft gemacht wird. Die genannten 

Zollbehörden können Bedingungen für die Anwendung dieses Absatzes festlegen. 

8.1.8. Vorlage der Ursprungsnachweise, Gültigkeit und Teilsendungen 

Für jede Sendung wird eine Ursprungserklärung ausgefertigt. 

Eine Ursprungserklärung bleibt zwölf Monate nach dem Datum der Ausfertigung durch den 

Ausführer gültig. 

Eine einzige Ursprungserklärung kann für mehrere Sendungen gelten, sofern die Waren die 

folgenden Bedingungen erfüllen: 

 es handelt sich um zerlegte oder noch nicht zusammengesetzte Erzeugnisse im Sinne der 

Allgemeinen Vorschrift 2 Buchstabe a des Harmonisierten Systems; 

 sie fallen unter die Abschnitte XVI oder XVII bzw. die Positionen 7308 oder 9406 des 

Harmonisierten Systems und 

 sie werden in Teilsendungen eingeführt. 

8.2. Verfahren zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr 

in der EU 

8.2.1. Vorlage der Ursprungsnachweise 

Die Anmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr verweist auf die 

Ursprungserklärung. Die Ursprungserklärung wird zur Verfügung der Zollbehörden gehalten, 

die ihre Vorlage zur Prüfung der Anmeldung verlangen können. Erforderlichenfalls können 

diese Behörden eine Übersetzung in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des 

betreffenden Mitgliedstaats verlangen. 

Beantragt der Anmelder die nach diesem Beschluss gewährten Begünstigungen, ohne zum 

Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überlassung zum freien Verkehr über eine 
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Ursprungserklärung zu verfügen, so gilt diese Anmeldung als vereinfachte Anmeldung im 

Sinne von Artikel 166 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates und wird entsprechend behandelt. 

Vor der Anmeldung der Waren zur Überlassung zum freien Verkehr stellt der Anmelder 

sicher, dass die Waren die Vorschriften dieses Ursprungsprotokolls erfüllen, indem er 

insbesondere überprüft, dass 

 der Ausführer in der Datenbank registriert ist und somit zur Abgabe von 

Ursprungserklärungen berechtigt ist, es sei denn, der Gesamtwert der versandten 

Ursprungserzeugnisse überschreitet nicht den Betrag von 10.000 Euro und 

 die Ursprungserklärung mit dem Wortlaut in der Anlage IV übereinstimmt. 

8.2.2. Ausnahmen vom Ursprungsnachweis 

Die folgenden Erzeugnisse sind von der Verpflichtung, eine Ursprungserklärung auszufertigen 

und vorzulegen, ausgenommen: 

a) Erzeugnisse, die in Kleinsendungen von Privatpersonen an Privatpersonen verschickt 

werden, wenn der Gesamtwert der Erzeugnisse 500 Euro nicht überschreitet; 

b) Erzeugnisse, die sich im persönlichen Gepäck von Reisenden befinden und deren 

Gesamtwert 1.200 Euro nicht überschreitet. 

Diese Erzeugnisse müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

a) es handelt sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art; 

b) es wird erklärt, dass sie die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Begünstigungen 

dieses Übersee-Assoziationsbeschlusses erfüllen; 

c) es besteht kein Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung nach Buchstabe b). 

Es handelt sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art, wenn die folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) die Einfuhren erfolgen gelegentlich; 

b) die Einfuhren bestehen ausschließlich aus Erzeugnissen, die zum persönlichen Ge- oder 

Verbrauch der Empfänger oder Reisenden oder zum Ge- oder Verbrauch in deren 

Haushalt bestimmt sind; 

c) die Erzeugnisse geben weder durch ihre Beschaffenheit noch durch ihre Menge zu der 

Vermutung Anlass, dass ihre Einfuhr aus kommerziellen Gründen erfolgt. 
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8.2.3. Abweichungen und Formfehler 

8.2.3.1. Unbedeutende Abweichungen und Formfehler 

Bei geringfügigen Abweichungen zwischen den Angaben in einer Ursprungserklärung und 

den Angaben in den Unterlagen, die den Zollbehörden zur Erfüllung der 

Einfuhrförmlichkeiten für die Erzeugnisse vorgelegt werden, ist die Erklärung nicht allein 

dadurch ungültig, sofern einwandfrei nachgewiesen wird, dass dieses Dokument sich auf die 

betreffenden Erzeugnisse bezieht. 

Eindeutige Formfehler wie Tippfehler in einer Ursprungserklärung dürfen nicht zur Ablehnung 

dieses Dokuments führen, wenn diese Fehler keine Zweifel an der Richtigkeit der Angaben in 

dem Dokument entstehen lassen. Nähere Informationen dazu sind der Arbeitsrichtlinie UP-

3000 Abschnitt 3.1.1. zu entnehmen. 

8.2.3.2. Gravierende Abweichungen und Formfehler 

Eine Ursprungserklärung kann aus "formalen Gründen" abgelehnt werden, wenn sie nicht 

vorschriftsgemäß ausgestellt wurde. In diesem Fall kann eine nachträglich ausgestellte 

Ursprungserklärung nachgereicht werden. 

8.2.4. Geltungsdauer der Ursprungsnachweise 

Ursprungserklärungen, die den Zollbehörden des Einfuhrlandes nach Ablauf der 

Geltungsdauer (Abschnitt 8.1.8.) vorgelegt werden, können zur Gewährung der 

Präferenzbehandlung angenommen werden, wenn diese Vorlagefrist aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände nicht eingehalten werden konnte. In allen anderen Fällen 

können die Zollbehörden des Einfuhrlandes die verspätet vorgelegten Erklärungen zum 

Ursprung annehmen, wenn ihnen die Erzeugnisse vor Ablauf der genannten Frist gestellt 

worden sind. 

8.2.5. Einfuhr in Teilsendungen 

Werden Erzeugnisse der Abschnitte XVI und XVII oder der Positionen 7308 und 9406 des HS 

in zerlegtem oder noch nicht zusammengesetztem Zustand in Teilsendungen eingeführt, so 

ist es möglich, diese ursprungsmäßig als Ganzes zu betrachten und nur einen einzigen 

Präferenznachweis für die gesamte Ware auszustellen. Für Erzeugnisse des Abschnitts XVI 

sowie der Positionen 8608, 8805, 8905 und 8907 ist die Abfertigung in Teilsendungen 

aufgrund der Allgemeinen Vorschrift 2a zum HS iVm der Zusätzlichen Anmerkung 3 zum 

Abschnitt XVI bzw. der Zusätzlichen Anmerkung 2 zum Abschnitt XVII auch tarifarisch 

zulässig. Die Voraussetzungen für die Abfertigung dieser Waren in Teilsendungen bzw. der 

Verfahrensablauf sind in der Arbeitsrichtlinie ZT-1600 beschrieben. 
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8.2.6. Ersatz der Ursprungserklärung 

Der Ersatz von außerhalb des Rahmens des APS der Union ausgestellten oder ausgefertigten 

Präferenzursprungsnachweisen ist im Artikel 69 der Durchführungsverordnung (EU) 

2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union geregelt (siehe UP-3000 Abschnitt 3.6.). 

8.2.7. Prüfung der Ursprungserklärung 

(1) Die Zollbehörden können bei Zweifeln an der Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse den 

Anmelder auffordern, innerhalb einer von ihnen festgelegten vertretbaren Frist alle 

verfügbaren Nachweise vorzulegen, anhand deren die Richtigkeit der Ursprungsangabe auf 

der Erklärung oder die Erfüllung der Bedingungen nach Artikel 18 (Nichtbehandlungsklausel 

Abschnitt 6.2.) des Ursprungsprotokolls nachgeprüft werden kann. 

(2) Die Zollbehörden können die Präferenzbehandlung für die Dauer der Überprüfung 

aussetzen, wenn 

a) die von dem Anmelder vorgelegten Angaben nicht dafür ausreichen, die 

Ursprungseigenschaft der Erzeugnisse oder die Einhaltung des Territorialitätsprinzips 

(Abschnitt 6.1.) oder der Nichtbehandlungsklausel (Abschnitt 6.2.) zu bestätigen; 

b) der Anmelder nicht innerhalb der Frist für die Vorlage der Angaben nach Absatz 1 

antwortet. 

(3) In Erwartung der vom Anmelder angeforderten Angaben nach Absatz 1 bzw. der 

Ergebnisse des Überprüfungsverfahrens nach Absatz 2 wird die Überlassung der Erzeugnisse 

dem Einführer vorbehaltlich der für erforderlich erachteten Sicherheitsleistungen angeboten. 

8.2.8. Ablehnung der Präferenzbehandlung 

(1) Die Zollbehörden des Einfuhrmitgliedstaates lehnen die Gewährung der Begünstigungen 

nach diesem Beschluss ab, ohne verpflichtet zu sein, weitere Nachweise anzufordern oder an 

das ÜLG ein Ersuchen um Prüfung zu richten, wenn 

a) die Waren nicht dieselben wie die in der Ursprungserklärung genannten sind; 

b) der Anmelder dem Ersuchen um Vorlage einer Ursprungserklärung für die betroffenen 

Erzeugnisse nicht nachkommt; 

c) die Ursprungserklärung im Besitz des Anmelders nicht von einem in dem ÜLG 

registrierten Ausführer ausgefertigt wurde (ausgenommen bei Sendungen bis 10.000 

Euro); 
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d) die Ursprungserklärung nicht nach Anlage IV (Abschnitt 8.1.6.) ausgefertigt wurde; 

e) die Nichtbehandlungsklausel des vorliegenden Ursprungsprotokolls (Abschnitt 6.2.) nicht 

erfüllt ist. 

(2) Die Zollbehörden des Einfuhrmitgliedstaates lehnen die Gewährung der Begünstigungen 

des Beschlusses ab, nachdem sie ein Ersuchen um Nachprüfung an die zuständigen 

Behörden des ÜLG gerichtet haben, wenn 

a) aus der Antwort hervorgeht, dass der Ausführer nicht ermächtigt war, die 

Ursprungserklärung auszufertigen; 

b) aus der Antwort hervorgeht, dass die betreffenden Erzeugnisse nicht 

Ursprungserzeugnisse eines ÜLG sind oder wenn die Bedingungen des 

Territorialitätsprinzips (Abschnitt 6.1.) nicht erfüllt waren; 

c) sie begründete Zweifel an der Echtheit der Ursprungserklärung oder an der Richtigkeit 

der Angaben haben, die der Anmelder über den wahren Ursprung der fraglichen 

Erzeugnisse zum Zeitpunkt des Ersuchens um Nachprüfung vorgelegt hat und 

 wenn sie innerhalb einer Frist von zwölf Monaten keine Antwort erhalten haben oder 

 wenn die in ihrem Ersuchen gestellten Fragen nicht sachdienlich beantwortet wurden. 

8.3. In Euro (EUR) ausgedrückte Beträge (Wertgrenzen) 

Für die Zwecke der Wertgrenzen in den Fällen, in denen die Erzeugnisse in einer anderen 

Währung als Euro in Rechnung gestellt werden, werden die Beträge in den 

Landeswährungen der Mitgliedstaaten, die den in Euro ausgedrückten Beträgen entsprechen, 

von den betreffenden Ländern jährlich festgelegt. 

Für die Fälle der Ursprungserklärung und der Abstandnahme von einem förmlichen 

Präferenznachweis ist der von dem betreffenden Land festgelegte Betrag in der Währung 

maßgebend, in der die Rechnung ausgestellt ist. 

Für die Umrechnung der in Euro ausgedrückten Beträge in die Landeswährungen gilt der 

Euro-Kurs der jeweiligen Landeswährung am ersten Arbeitstag des Monats Oktober. Die 

Beträge sind der Kommission bis zum 15. Oktober mitzuteilen; sie gelten ab 1. Januar des 

folgenden Jahres. Die Kommission teilt die Beträge den betreffenden Ländern mit. 

Ein Mitgliedstaat kann den Betrag, der sich aus der Umrechnung eines in Euro 

ausgedrückten Betrages in seine Landeswährung ergibt, nach oben oder nach unten 

abrunden. Der gerundete Betrag darf um höchstens 5 vH vom Ergebnis der Umrechnung 

abweichen. Ein Mitgliedstaat kann den Betrag in seiner Landeswährung, der dem in Euro 
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ausgedrückten Betrag entspricht, unverändert beibehalten, sofern sich durch die 

Umrechnung dieses Betrages zum Zeitpunkt der im vorigen Absatz vorgesehenen jährlichen 

Anpassung der Gegenwert in Landeswährung vor dem Runden um weniger als 15 vH erhöht. 

Der Gegenwert in Landeswährung kann unverändert beibehalten werden, sofern die 

Umrechnung zu einer Verringerung dieses Gegenwerts führen würde. 

Die in Euro ausgedrückten Beträge und deren Gegenwert in den Landeswährungen einiger 

Mitgliedstaaten werden von der Kommission von Amts wegen oder auf Antrag eines 

Mitgliedstaats oder eines ÜLG überprüft. Bei dieser Überprüfung prüft die Kommission, ob es 

erstrebenswert ist, die Auswirkungen dieser Beschränkungen in realen Werten zu erhalten. 

Zu diesem Zweck kann sie beschließen, die in Euro ausgedrückten Beträge zu ändern. 

9. Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

9.1.Allgemeines 

9.1.1. Grundsätze 

(1) Um die ordnungsgemäße Anwendung der Präferenzregelungen sicherzustellen, gehen die 

ÜLG wie folgt vor: 

a) sie richten Verwaltungsstrukturen und -systeme, die für Durchführung und Verwaltung 

der in diesem Anhang festgelegten Regeln und Verfahren in dem betreffenden Land 

erforderlich sind, ein und erhalten sie aufrecht, gegebenenfalls einschließlich der 

erforderlichen Vereinbarungen für die Anwendung der Kumulierung; 

b) ihre zuständigen Behörden arbeiten mit der Kommission und den Zollbehörden der 

Mitgliedstaaten zusammen. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b dieses Abschnitts genannte Zusammenarbeit besteht darin, 

dass: 

a) der Kommission auf deren Antrag jede erforderliche Unterstützung für ihre Überprüfung 

der ordnungsgemäßen Umsetzung dieses Anhangs in dem betreffenden Land geleistet 

wird, einschließlich Vor-Ort-Kontrollen durch die Kommission oder die Zollbehörden der 

Mitgliedstaaten; 

b) unbeschadet der Artikel 34 und 35 (siehe Abschnitt 8.2.7. und 8.2.8.) des 

Ursprungsprotokolls die Ursprungseigenschaft von Erzeugnissen und die Erfüllung der 

anderen Voraussetzungen dieses Anhangs überprüft wird, einschließlich der 

gegebenenfalls von der Kommission oder von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten im 

Rahmen von Ursprungskontrollen beantragten Kontrollbesuche; 
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c) falls das Prüfungsverfahren oder andere vorliegende Informationen auf einen Verstoß 

gegen die Bestimmungen des Ursprungsprotokolls schließen lassen, das ÜLG von sich 

aus oder auf Ersuchen der Kommission oder der Zollbehörden der Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Untersuchungen mit der gebotenen Dringlichkeit durchführt oder 

veranlasst, um solche Zuwiderhandlungen festzustellen und zu verhindern. Die 

Kommission und die Zollbehörden der Mitgliedstaaten können an solchen Ermittlungen 

mitwirken. 

(3) Die ÜLG übermitteln der Kommission bis spätestens 1. Januar 2020 eine förmliche 

Verpflichtungserklärung, in der sie die Einhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 

zusagen. 

9.1.2. Veröffentlichungspflichten und Gewährleistung der Einhaltung 

(1) Die Kommission veröffentlicht die Liste der ÜLG und das Datum, ab dem die in Artikel 39 

(Abschnitt 9.2.1.) des Ursprungsprotokolls genannten Bedingungen als erfüllt angesehen 

werden, im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C). Die Kommission aktualisiert diese 

Liste, wenn ein weiteres ÜLG diese Bedingungen erfüllt. 

(2) Ursprungserzeugnissen eines ÜLG wird bei der Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr in der Union die Zollpräferenzbehandlung nur dann gewährt, wenn sie zu oder nach 

dem Zeitpunkt ausgeführt wurden, der in der in Absatz 1 genannten Liste aufgeführt ist. 

(3) Die Artikel 36 (Abschnitt 9.1.1.) und 39 (Abschnitt 9.2.1.) dieses Anhangs gelten erst ab 

dem Zeitpunkt als erfüllt, zu dem ein ÜLG 

a) die Benachrichtigung gemäß Artikel 39 Absatz 1 (Abschnitt 9.2.1.) dieses Anhangs 

vorgenommen und 

b) die Verpflichtungszusage nach Artikel 36 Absatz 3 (Abschnitt 9.1.1.) dieses Anhangs 

gemacht hat. 

9.1.3. Sanktionen 

Sanktionen werden gegen denjenigen angewandt, der ein Schriftstück mit sachlich falschen 

Angaben anfertigt oder anfertigen lässt, um die Präferenzbehandlung für Erzeugnisse zu 

erlangen. 

9.2. Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen des REX-Systems 

9.2.1. Namen und Anschrift der zuständigen Behörden der ÜLG 

(1) Die ÜLG teilen der Kommission die Namen und Anschriften der Behörden in ihrem 

Hoheitsgebiet mit, die 
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a) Teil der Regierungsbehörden des betreffenden Landes sind und befugt sind, die 

Kommission und die Zollbehörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Verwaltungszusammenarbeit gemäß diesem Titel zu unterstützen; 

b) Teil der Regierungsbehörden des betreffenden Landes sind oder unter der Zuständigkeit 

der Regierung handeln und befugt sind, Ausführer in das Verzeichnis der registrierten 

Ausführer aufzunehmen oder sie daraus zu streichen. 

(2) Die ÜLG teilen der Kommission unverzüglich alle Änderungen der nach den Absätzen 1 

und 2 übermittelten Angaben mit. 

(3) Die Kommission leitet diese Informationen an die Zollbehörden der Mitgliedstaaten 

weiter. 

9.2.2. Zugangsrechte und Veröffentlichung von Daten des REX-Systems 

(1) Die Kommission hat Zugang zur Abfrage aller Daten. 

(2) Die zuständigen Behörden der ÜLG können die Daten der von ihnen registrierten 

Ausführer abfragen. Die Kommission gewährt den zuständigen Behörden ÜLG einen sicheren 

Zugang zum REX-System. 

(3) Die Kommission macht folgende Daten öffentlich zugänglich: 

a) Nummer als registrierter Ausführer; 

b) Tag der Registrierung des registrierten Ausführers; 

c) Tag, ab dem die Registrierung gilt; 

d) Tag des Entzugs der Registrierung, falls zutreffend. 

(4) Die Kommission macht mit Zustimmung des Ausführers, die dieser durch Unterzeichnung 

von Feld 6 des Antragsformulars gemäß Anlage III des Ursprungsprotokolls erteilt, der 

Öffentlichkeit die folgenden Daten zugänglich: 

a) Name des registrierten Ausführers wie in Feld 1 des Antragsformulars gemäß Anlage III 

angegeben; 

b) Adresse der Niederlassung des registrierten Ausführers wie in Feld 1 des 

Antragsformulars gemäß Anlage III angegeben; 

c) Kontaktangaben wie in Feld 1 und Feld 2 des Antragsformulars gemäß Anlage III 

angegeben; 
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d) Beschreibung der Waren, die für eine Präferenzbehandlung in Betracht kommen, 

einschließlich einer Liste der Positionen oder Kapitel wie in Feld 4 des Antragsformulars 

gemäß Anlage III angegeben; 

e) Handelsregisternummer (trader indentification number, TIN) des registrierten Ausführers, 

wie in Feld 1 des Formblatts in Anlage III angegeben; 

f) ob der registrierte Ausführer ein Händler oder ein Hersteller ist, wie in Feld 3 des 

Formblatts in Anlage III angegeben. 

Die Weigerung, Feld 6 zu unterzeichnen, ist kein Grund, die Registrierung des Ausführers zu 

verweigern. 

9.2.3. Datenschutz im REX-System 

(1) Die von den zuständigen Behörden der ÜLG im REX-System registrierten Daten werden 

ausschließlich für die Zwecke dieses Ursprungsprotokolls verarbeitet. 

(2) Den registrierten Ausführern werden die Informationen gemäß den Artikeln 14 bis 16 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates (Verordnung zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr) oder 

Artikel 12 bis 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, zum freien Datenverkehr) in der jeweils gültigen Fassung übermittelt. 

Die registrierten Ausführer erhalten die Informationen nach Unterabsatz 1 durch eine 

Mitteilung, die dem Antrag auf Aufnahme in das Verzeichnis der registrierten Ausführer 

gemäß Anlage III des Ursprungsprotokolls beigefügt ist. 

(3) Jede zuständige Behörde eines ÜLG, die Daten in das REX-System eingegeben hat, gilt in 

Bezug auf die Verarbeitung dieser Daten als für die Verarbeitung Verantwortlicher. Die 

Kommission gilt als gemeinsam Verantwortliche für die Verarbeitung aller Daten, um zu 

gewährleisten, dass der registrierte Ausführer seine Rechte durchsetzen kann. 

(4) Die Rechte der registrierten Ausführer bei der Verarbeitung der in Anlage III dieses 

Anhangs aufgeführten Daten, die im REX-System gespeichert und in nationalen Systemen 

verarbeitet werden, werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 ausgeübt. 

(5) Mitgliedstaaten, die in ihren nationalen Systemen die Daten des REX-Systems, zu denen 

sie Zugang haben, reproduzieren, halten diese Daten auf dem neuesten Stand. 

(6) Die Rechte der registrierten Ausführer bei der Verarbeitung ihrer Registrierungsdaten 

durch die Kommission werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2018/1725 ausgeübt. 
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(7) Jeder Antrag eines registrierten Ausführers auf Ausübung des Rechts auf Zugang, 

Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

2018/1725 wird an den für die Daten Verantwortlichen gerichtet und von diesem bearbeitet. 

Stellt ein registrierter Ausführer einen solchen Antrag bei der Kommission, ohne zuvor 

versucht zu haben, seine Rechte bei dem für die Daten Verantwortlichen durchzusetzen, so 

leitet die Kommission den Antrag an den für die Daten des registrierten Ausführers 

Verantwortlichen weiter. 

Kann der registrierte Ausführer seine Rechte bei dem für die Daten Verantwortlichen nicht 

durchsetzen, so stellt er einen entsprechenden Antrag bei der Kommission, die als für die 

Daten Verantwortliche handelt. Die Kommission ist berechtigt, die Daten zu berichtigen, zu 

löschen oder zu sperren. 

(8) Die nationalen Datenschutzbehörden und der Europäische Datenschutzbeauftragte gehen 

in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen wie folgt vor: 

a) sie arbeiten aktiv zusammen und gewährleisten eine koordinierte Aufsicht über die 

Registrierungsdaten; 

b) sie tauschen einschlägige Informationen aus; 

c) sie unterstützen sich gegenseitig bei Überprüfungen und Inspektionen; 

d) sie prüfen Schwierigkeiten bei der Auslegung oder Anwendung des vorliegenden 

Ursprungsprotokolls; 

e) sie gehen Problemen bei der Wahrnehmung der unabhängigen Überwachung oder der 

Ausübung der Rechte der betroffenen Personen nach; 

f) sie arbeiten harmonisierte Vorschläge für gemeinsame Lösungen für etwaige Probleme 

aus und 

g) sie fördern das Bewusstsein für die Datenschutzrechte. 

9.2.4. Überprüfung der Ursprungseigenschaft 

(1) Um die Erfüllung der Regeln für die Ursprungseigenschaft von Erzeugnissen 

sicherzustellen, ergreifen die zuständigen Behörden der ÜLG folgende Maßnahmen: 

a) Sie überprüfen die Ursprungseigenschaft von Erzeugnissen auf Ersuchen der 

Zollbehörden der Mitgliedstaaten; 

b) sie kontrollieren von Amts wegen regelmäßig die Ausführer. 
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(2) Mit den Kontrollen nach Absatz 1 Buchstabe b wird sichergestellt, dass die Ausführer ihre 

Verpflichtungen kontinuierlich erfüllen. Sie werden in Abständen vorgenommen, die anhand 

geeigneter Risikoanalysekriterien festgelegt werden. Zu diesem Zweck fordern die 

zuständigen Behörden der ÜLG die Ausführer auf, Kopien oder ein Verzeichnis der von ihnen 

ausgefertigten Ursprungserklärungen vorzulegen. 

(3) Die zuständigen Behörden der ÜLG sind befugt, die Vorlage von Beweismitteln zu 

verlangen und jede Art von Überprüfung der Buchführung des Ausführers oder 

gegebenenfalls der Hersteller, die ihn beliefern, einschließlich Vor-Ort-Kontrollen, und jede 

sonstige für zweckdienlich erachtete Kontrolle durchzuführen. 

9.2.5. Prüfung der Ursprungserklärungen 

(1) Nachträgliche Prüfungen von Ursprungserklärungen erfolgen stichprobenweise oder 

immer dann, wenn die Zollbehörden der Mitgliedstaaten begründete Zweifel an der Echtheit 

der Erklärungen, der Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse oder der Erfüllung 

der übrigen Anforderungen dieses Ursprungsprotokolls haben. 

Die Zollbehörden eines Mitgliedstaates geben bei einem Amtshilfeersuchen an die 

zuständigen Behörden eines ÜLG zur Durchführung einer Prüfung von Ursprungserklärungen 

oder der Ursprungseigenschaft von Erzeugnissen oder von beidem gegebenenfalls an, 

warum sie begründete Zweifel an der Echtheit der Ursprungserklärung oder der 

Ursprungseigenschaft der betreffenden Erzeugnisse haben. Zur Stützung des Ersuchens um 

nachträgliche Prüfung können mit der Kopie der Ursprungserklärung alle weiteren Angaben 

und Unterlagen übersandt werden, die darauf schließen lassen, dass die Angaben in der 

Ursprungserklärung unrichtig sind. Der ersuchende Mitgliedstaat setzt eine erste Frist von 

sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des Prüfungsersuchens, in der die Ergebnisse der 

Überprüfung mitzuteilen sind. 

(2) Ist bei begründeten Zweifeln nach Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums von sechs 

Monaten noch keine Antwort erfolgt oder enthält die Antwort keine ausreichenden Angaben, 

um den tatsächlichen Ursprung der Erzeugnisse feststellen zu können, so ist ein zweites 

Schreiben an die zuständigen Behörden des betreffenden ÜLG zu richten. Mit diesem 

Schreiben wird eine weitere Frist von höchstens sechs Monaten gesetzt. 

9.2.6. Prüfung der Lieferantenerklärungen 

(1) Eine Prüfung der Lieferantenerklärung gemäß Artikel 27 (Abschnitt 8.1.7.) dieses 

Ursprungsprotokolls kann stichprobenweise oder immer dann erfolgen, wenn die 

Zollbehörden des Einfuhrlandes begründete Zweifel an der Echtheit des Dokuments oder an 
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der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben über den tatsächlichen Ursprung der 

betreffenden Erzeugnisse haben. 

(2) Die Zollbehörden, denen die Lieferantenerklärung vorgelegt wird, können die 

Zollbehörden des Landes, in dem die Erklärung abgegeben worden ist, ersuchen, ein 

Auskunftsblatt nach dem Muster in Anlage VI des Ursprungsprotokolls auszustellen. 

Alternativ können die Zollbehörden, denen die Lieferantenerklärung vorgelegt wird, vom 

Ausführer die Vorlage eines Auskunftsblattes verlangen, das von den Zollbehörden des 

Staates ausgestellt wurde, in dem die Erklärung abgegeben worden ist. Eine Abschrift des 

Auskunftsblattes ist von der Zollstelle, die das Auskunftsblatt ausgestellt hat, mindestens drei 

Jahre lang aufzubewahren. 

(3) Das Ergebnis dieser Prüfung ist den Zollbehörden, die um die Prüfung ersucht haben, so 

bald wie möglich mitzuteilen. Anhand des Ergebnisses muss sich eindeutig feststellen lassen, 

ob die Erklärung zum Status der Vormaterialien zutrifft. 

9.2.7. Sonstiges 

Die Bestimmungen des Abschnittes 9. und des Abschnittes 8.1. gelten sinngemäß für 

a) Ausfuhren aus der Union in ein ÜLG für Zwecke der bilateralen Kumulierung; 

b) Ausfuhren aus einem ÜLG in ein anderes ÜLG im Rahmen der ÜLG- Kumulierung; 

c) Ausfuhren aus der Union in ein ÜLG, wenn dieses ÜLG einseitig eine 

Zollpräferenzbehandlung für ein Erzeugnis mit Ursprung in der Union gemäß dieses 

Ursprungsprotokolls gewährt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Buchstaben a und c des vorliegenden Artikels werden die 

Ausführer gemäß Artikel 68 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 in der Union 

registriert. 

10. Ceuta und Melilla 

(1) Die Bestimmungen dieses Ursprungsprotokolls über die Ausstellung, die Verwendung und 

die nachträgliche Überprüfung von Ursprungszeugnissen gelten entsprechend für aus einem 

ÜLG nach Ceuta und Melilla ausgeführte Erzeugnisse und für im Rahmen der bilateralen 

Kumulierung aus Ceuta und Melilla in ein begünstigtes Land ausgeführte Erzeugnisse. 

(2) Ceuta und Melilla gelten als ein Gebiet. 

(3) Die spanischen Zollbehörden gewährleisten die Durchführung dieses Anhangs in Ceuta 

und Melilla. 
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11. Rechtsgrundlagen 

11.1. Übersee-Assoziationsbeschluss 

Beschluss 2013/755/EU, Beschluss des Rates vom 25. November 2013 über die Assoziierung 

der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union ("Übersee-

Assoziationsbeschluss"), ABl. Nr. L 344 vom 19.12.2013 S. 1 

Berichtigung des Beschlusses 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die 

Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-

Assoziationsbeschluss“), ABl. Nr. L 76 vom 15.03.2014 S. 56 

Beschluss 2010/718/EU, Beschluss des Europäischen Rates vom 29. Oktober 2010 zur 

Änderung des Status der Insel Saint-Barthélemy gegenüber der Europäischen Union, ABl. Nr. 

L 325 vom 09.12.2010 S. 4 

Beschluss 2012/419/EU, Beschluss des Europäischen Rates vom 11. Juli 2012 zur Änderung 

des Status von Mayotte gegenüber der Europäischen Union, ABl. Nr. L 204 vom 31.07.2012 

S. 131 

Berichtigung des Beschlusses 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die 

Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee- 

Assoziationsbeschluss“), ABl. Nr. L 271 vom 12.09.2014 S. 102 

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2093 der Kommission vom 29. November 2016 über eine 

Ausnahme in Bezug auf den Zeitpunkt der Anwendung des Systems der registrierten 

Ausführer auf Ausfuhren aus überseeischen Ländern und Gebieten, ABl. Nr. L 324 vom 

30.11.2016 S. 18 

Beschluss (EU) 2019/2196 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur Änderung des Beschlusses 

2013/755/EU über die Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der 

Europäischen Union („Übersee-Assoziationsbeschluss“), ABl. Nr. L 337 vom 30.12.2019 S. 1 

Berichtigung des Beschlusses (EU) 2019/2196 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur 

Änderung des Beschlusses 2013/755/EU über die Assoziierung der überseeischen Länder und 

Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-Assoziationsbeschluss“) (Amtsblatt der 

Europäischen Union L 337 vom 30. Dezember 2019), ABl. Nr. L 45 vom 18.02.2020 S. 10 

11.2. Ursprungsprotokoll 

Anhang VI des Beschlusses 2013/755/EU des Rates vom 25. November 2013 über die 

Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und 
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über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen, ABl. Nr. L 337 vom 30.12.2019 

S. 1 

Anhang VI der Berichtigung des Beschlusses (EU) 2019/2196 des Rates vom 19. Dezember 

2019 zur Änderung des Beschlusses 2013/755/EU über die Assoziierung der überseeischen 

Länder und Gebiete mit der Europäischen Union („Übersee-Assoziationsbeschluss“) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 337 vom 30. Dezember 2019), ABl. Nr. L 45 vom 

18.02.2020 S. 10 
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